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Freiburg im Breisgau, den 18. August 2020
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Nr. 271

Aufruf der deutschen Bischöfe zum Caritas-
Sonntag 2020

Liebe Schwestern und Brüder!

„Sei gut, Mensch!“ – unter diesem Motto rückt der dies-
jährige Caritas-Sonntag bewusst Menschen in den Fokus,
die Gutes tun und sich für andere einsetzen. Die Debatten
der letzten Jahre haben gezeigt, dass Anerkennung für
Engagement alles andere als selbstverständlich ist.

Immer wieder mussten Menschen erleben, wie sie und das,
was ihnen wichtig ist, abgewertet und schlecht gemacht
wurden. Die Bezeichnung „Gutmensch“ ist dabei zu ei-
nem Begriff geworden, der Menschen diffamieren soll.
Gerade das Engagement für Geflüchtete wurde in politi-
schen Debatten immer wieder als weltfremd und naiv be-
wertet. Doch es ist nichts falsch daran, ein „guter Mensch“
sein zu wollen.

Die Caritas will mit ihrer Kampagne „Sei gut, Mensch!“
Stellung beziehen und auf die Bedeutung gesellschaftli-
chen Engagements aufmerksam zu machen. Wir brauchen
gute Menschen, die Gutes tun! Tag für Tag ist in unzähli-
gen Einrichtungen und Projekten der Kirche und ihrer
Caritas erlebbar, wie haupt- und ehrenamtlich Engagierte
Probleme anpacken und anderen zur Seite stehen.

Dieses Engagement zeigt sich auf vielfältige Weise: In der
Behindertenarbeit oder Altenpflege, in der politischen Ar-
beit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt oder im Ein-
satz für eine gelingende Integration. „Gut sein“ darf dabei
nicht an Grenzen Halt machen, denn in anderen Ländern
gibt es oft noch größeren Bedarf an Hilfe und Unterstützung.

Die Kollekte des Caritas-Sonntags ist für die vielfältigen
Anliegen der Caritas in unseren Pfarrgemeinden und der
Diözese bestimmt. Bitte unterstützen Sie durch Ihre Gabe
die Arbeit der Caritas. Dafür danken wir sehr herzlich.

Für das Erzbistum Freiburg

Erzbischof Stephan Burger

Der Aufruf zum Caritas-Sonntag wurde am 23. Juni 2020
vom Ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz in
Berlin verabschiedet und soll am Sonntag, dem 20. Sep-
tember 2020, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend)
in geeigneter Weise bekannt gegeben werden.

Nr. 272

Ordnung zur Führung von Einlegerkonten beim
Katholischen Darlehensfonds Freiburg i. Br.

A. Einführung

1. Der Katholische Darlehensfonds ist eine kirchliche
Anstalt des öffentlichen Rechts mit selbstständiger
Rechtspersönlichkeit.

2. Es ist der Zweck des Katholischen Darlehensfonds,
Gelder

a) der Erzdiözese Freiburg,

b) ihrer Kirchengemeinden,

c) Gesamtkirchengemeinden

d) und anderer ihrer Aufsicht unterliegenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
und kirchlichen Rechts

zu verwalten.

Der vorstehend wiedergegebene Satzungszweck ist
für den Katholischen Darlehensfonds sowie seine
„Einleger“ zwingend zu beachten.

Deutsche Bischofskonferenz

Mitteilungen des Generalvikars
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3. Jede Einlage von Vermögen, das nicht dem „berech-
tigten Einlegerkreis“ gehört (Einlage von „Fremdver-
mögen“) führt für den Katholischen Darlehensfonds
zu einem Satzungsverstoß und kann sich steuerlich
belastend auswirken.

4. Diese Ordnung gilt für Kirchengemeinden, die ihr
Vermögen beim Katholischen Darlehensfonds einle-
gen. Sie richtet sich gleichermaßen an Gesamtkirchen-
gemeinden sowie Verrechnungsstellen, die Vermögen
der ihnen angeschlossenen Kirchengemeinden beim
Katholischen Darlehensfonds anlegen. Die Ordnung
soll dazu dienen, ein gemeinsames Verständnis von
„kirchengemeindeeigenem“ und „kirchengemein-
defremden“ Vermögen zu schaffen und damit sicher-
stellen, dass ausschließlich „kirchengemeindeeigenes“
Vermögen beim Katholischen Darlehensfonds angelegt
wird. Die Ordnung gilt entsprechend für sonstige ein-
lageberechtigten Rechtsträger.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich vor Einlage des Ver-
mögens an Hauptabteilung 8 - Finanzen, Referat Ver-
mögensverwaltung, finanzen@erzdiözese-freiburg.de.

5. Der Katholische Darlehensfonds wird in regelmäßigen
Abständen Bestätigungen hinsichtlich der Einhaltung
dieser Ordnung sowie der Vermögensherkunft seitens
der Einleger einholen. Darüber hinaus behält sich der
Katholische Darlehensfonds vor, die Einlagen in regel-
mäßigen Abständen stichprobenhaft zu prüfen und Ver-
mögen von nicht berechtigten Einlegern unverzüglich
auszukehren bzw. Konten, die „Fremdvermögen“ ent-
halten, zu schließen.

B. Wer darf „einlegen“?

1. Grundsatz

– Einlageberechtigt sind die Kirchengemeinden
selbst sowie die Verrechnungsstellen/Gesamt-
kirchengemeinden für die ihr jeweils angeschlos-
senen Kirchengemeinden.

– Teil der Kirchengemeinde sind alle ihr zuzuord-
nenden rechtlich unselbstständigen Einrichtun-
gen/Gruppierungen. Diese rechtlich unselbststän-
digen Einrichtungen/Gruppierungen selbst sind
nicht einlageberechtigt; eine Vermögenseinlage
kann ausschließlich durch die Kirchengemeinden/
Gesamtkirchengemeinden vorgenommen werden.

– Nicht einlageberechtigt sind Einrichtungen und
Gruppierungen, die rechtlich selbstständig und da-
mit nicht Teil der Kirchengemeinde sind. Recht-
lich selbstständige Einrichtungen und Gruppierun-
gen dürfen ihr Vermögen weder selbst noch über

die Kirchengemeinden, Gesamtkirchengemeinden
oder Verrechnungsstellen beim Katholischen Dar-
lehensfonds anlegen.

– Wann es sich bei Einrichtungen und Gruppierun-
gen um rechtlich selbstständige oder rechtlich un-
selbstständige Organisationsformen handelt, kann
ganz allgemein anhand folgender Kriterien unter-
schieden werden:

– Tritt die Einrichtung/Gruppierung mit eigener
Rechtsform/Rechtspersönlichkeit auf (bspw. als
e. V., nicht eingetragener Verein, Gesellschaft
Bürgerlichen Rechts, Stiftung des bürgerli-
chen Rechts oder GmbH)?

 Ist dies der Fall, handelt es sich immer um
eine rechtlich selbstständige Gruppierung/
Einrichtung, die nicht beim Katholischen
Darlehensfonds einlegen und ihr Vermögen
auch nicht über die Kirchengemeinde, Ge-
samtkirchengemeinde oder Verrechnungs-
stelle beim Katholischen Darlehensfonds
einlegen darf.

– Hat sich die Einrichtung eine eigene Satzung
gegeben und besteht eine eigene Organisa-
tionsstruktur (bspw. Mitgliederversammlung,
Geschäftsführung oder sonstige Gremien)?

 In diesen Fällen handelt es sich im Zweifel
ebenfalls um (rechtlich) selbstständige Grup-
pierungen/Einrichtungen.

– Wem steht die „Letztentscheidung“ über die
Verwendung des Vermögens zu?

 Ist dies der Stiftungsrat der Kirchengemein-
de, kann dies ein Hinweis für die rechtliche
Unselbstständigkeit sein. Gleichzeitig sind
Hinweise auf eine eigene Satzung und Or-
ganisationsstruktur immer starke Indizien
für eine rechtliche Verselbstständigung.

Hinweise zu eingetragenen und nicht eingetra-
genen Vereinen

Vereine können als eingetragene Vereine (e.V.) und
als nicht eingetragene Vereine in Erscheinung tre-
ten. Sie unterscheiden sich i. d. R. (einzig) durch
die Eintragung im Vereinsregister. Auch nicht ein-
getragene Vereine haben grundsätzlich eine eige-
ne verschriftlichte Satzung und verfügen über eine
verselbstständigte Organisationsstruktur (Mitglie-
derversammlung/Vorstand).  Für die Frage, ob das
Vermögen eines Vereins beim Katholischen Dar-
lehensfonds angelegt werden darf bzw. ob es sich
bei dem Verein um einen „fremden Dritten“ han-
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delt, ist es damit unerheblich, ob es sich um einen
eingetragenen oder nicht eingetragenen Verein han-
delt. Beide Vereinsformen sind grundsätzlich
rechtsfähig/rechtlich selbstständig und damit
nicht einlageberechtigt.

Hinweise zu Gesellschaften bürgerlichen Rechts
(GbR’s)

Auch Gesellschaften des bürgerlichen Rechts
(GbR’s) sind rechtlich selbstständige Organisa-
tionsformen, die nicht beim Katholischen Dar-
lehensfonds einlegen dürfen bzw. deren Vermö-
gen nicht beim Katholischen Darlehensfonds
eingelegt werden darf.

Wann in der Praxis vom Vorliegen einer GbR aus-
zugehen ist, ist – insbesondere bei der Vielzahl der
in der Erzdiözese Freiburg bestehenden Koopera-
tionen, aber auch darüber hinaus bspw. bei Ökume-
nischen Projekten – nicht immer klar abgrenzbar.

Dies liegt vor allem daran, dass GbR’s recht „leicht“
begründet werden können. Erforderlich ist dafür
(lediglich), dass mindestens zwei Beteiligte die Er-
reichung eines gemeinsamen Zwecks auf Grund-
lage eines Gesellschaftsvertrages fördern möch-
ten. Der Gesellschaftsvertrag kann dabei auch münd-
lich/durch schlüssiges Handeln – sogar ohne Be-
wusstsein der Beteiligten über die Gründung einer
GbR – geschlossen werden.

Klar sind Fälle, in denen schriftliche Gesellschafts-
verträge bestehen und die Beteiligten auch nach
außen hin gemeinsam auftreten. Es handelt sich
dann um eine (rechtlich selbstständige) GbR. Ver-
mögen der GbR ist in diesen Fällen auf einem
gesonderten Bankkonto zu verwalten, nicht beim
Katholischen Darlehensfonds!

Sofern keine schriftlichen Vereinbarungen beste-
hen, wird es maßgeblich auf die sonstigen tatsäch-
lichen Umstände des Einzelfalles ankommen, ins-
besondere darauf, ob die Beteiligten nach außen hin
gemeinsam auftreten und die Tätigkeit nicht bloß
einmalig, sondern auf eine gewisse Dauer ange-
legt ist. Maßgeblich kann auch sein, ob etwaige Ein-
nahmen aus gemeinsamen Projekten/Tätigkeiten
den Beteiligten gemeinschaftlich zustehen sollen.
Relevant werden kann dies bspw. bei Ökumeni-
schen Bildungswerken.

– In Zweifelsfällen sollte der Sachverhalt immer – vor
Einlage beim Katholischen Darlehensfonds – zur
Prüfung den unter A.4 aufgeführten Ansprechpart-
nern vorgelegt werden. Eine Vorlage des Sachver-

haltes hat auch dann zu erfolgen, wenn zum Zeit-
punkt der Kenntnis über diesen Sachverhalt bereits
Vermögen beim Katholischen Darlehensfonds an-
gelegt wurde. Weitere Einzahlungen sind dann bis
zu einer finalen Entscheidung über die Einlagefä-
higkeit strikt zu unterlassen.

– Im Folgenden (2. und 3.) werden einige Einzelfälle
zu rechtlich unselbstständigen und selbstständigen
Einrichtungen/Gruppierungen auf Ebene der Kir-
chengemeinden und Gesamtkirchengemeinden auf-
geführt.

2. Einzelfälle – rechtlich unselbstständige Einrichtungen
der Kirchengemeinden/Gesamtkirchengemeinden

Zu den rechtlich unselbstständigen Einrichtungen ge-
hören insbesondere

a) Kirchenchöre

Kirchenchöre wurden laut Ordnung für die Kirchen-
chöre vom 1. April 2000 als Einrichtungen der Kir-
chengemeinde deklariert und sind insofern grund-
sätzlich rechtlich unselbstständig. Voraussetzung
hierfür ist jedoch, dass die Kirchenchöre diese Ord-
nung für die Kirchenchöre anwenden. Sofern sich
der Kirchenchor keine der Ordnung für Kirchen-
chöre widersprechende Satzung gegeben hat, kann
das Vermögen beim Katholischen Darlehensfonds
eingelegt werden.

Hat sich ein Kirchenchor eine der Ordnung für die
Kirchenchöre widersprechende Satzung gegeben,
ist davon auszugehen, dass es sich um eine rechtlich
selbstständige Einrichtung handelt. Dies gilt vor
allem, falls die Befugnisse des Stiftungsrates einge-
schränkt werden. Das Vermögen dieser Einrichtung
darf nicht beim Katholischen Darlehensfonds ein-
gelegt werden.

Ist in Einzelfällen bekannt, dass die Satzung eines
Kirchenchores von der Ordnung für die Kirchen-
chöre abweicht, ist eine Einlage beim Katholischen
Darlehensfonds nur unter ausdrücklicher vorheri-
ger Prüfung bzw. Zustimmung des Katholischen
Darlehensfonds zulässig. Sofern Kenntnis darüber
besteht, dass ein Kirchenchor mit abweichender
Satzung bereits Vermögen beim Katholischen Dar-
lehensfonds eingelegt hat, ist dies unverzüglich den
unter A.4 benannten Ansprechpartnern mitzuteilen.

b) Ministranten

Ministrantengruppen sind grundsätzlich unmittel-
bar der Kirchengemeinde zugeordnet. Es handelt
sich um eine rechtlich unselbstständige Gruppierung
der Kirchengemeinden. Sofern eine Ministranten-
gruppe sich eine eigene Satzung gegeben hat, ist
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dieser Sachverhalt unverzüglich den unter A.4 be-
nannten Ansprechpartnern mitzuteilen und die Sat-
zung zur Prüfung vorzulegen. Vermögen der jewei-
ligen Gruppe darf erst dann beim Katholischen
Darlehensfonds angelegt werden, wenn der Katho-
lische Darlehensfonds der Einlage ausdrücklich zu-
gestimmt hat. Sofern bereits Vermögen der Grup-
pe beim Katholischen Darlehensfonds angelegt
wurde, ist dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

c) Perukreise, Eine-Welt-Kreise und Gruppierun-
gen mit vergleichbaren Zwecken

Sofern diese Gruppierungen eng mit der Kirchen-
gemeinde verbunden sind und tatsächlich dem Stif-
tungsrat die Letztentscheidung über die zweckent-
sprechende Verwendung des Vermögens zukommt,
können die von diesen Gruppierungen gesammel-
ten oder erwirtschafteten Gelder beim Katholischen
Darlehensfonds eingelegt werden.

Sollte sich eine Gruppierung eine eigene Satzung
gegeben haben, ist dieser Sachverhalt unverzüg-
lich den unter A.4 benannten Ansprechpartnern mit-
zuteilen und die Satzung zur Prüfung vorzulegen.
Vermögen der jeweiligen Gruppe darf erst dann
beim Katholischen Darlehensfonds angelegt wer-
den, wenn der Katholische Darlehensfonds der Ein-
lage ausdrücklich zugestimmt hat. Sofern bereits
Vermögen der Gruppe beim Katholischen Darle-
hensfonds angelegt wurde, ist dies ebenfalls unver-
züglich anzuzeigen.

d) Förderkreise (Bauförderkreis, Caritasförder-
kreis und ähnliche Gruppierungen)

Förderkreise sind in der Regel recht „lose“ Gruppie-
rungen von Kirchengemeindemitgliedern/Ehren-
amtlichen mit dem Zweck, für die Kirchengemeinde
finanzielle Mittel zu sammeln und bereitzustellen.

In der Regel haben die Förderkreise keine eigene
Satzung oder Organisationsstruktur und grenzen
sich insoweit von eingetragenen und nicht einge-
tragenen Vereinen ab. In diesen Fällen kann der
Förderkreis grundsätzlich als rechtlich unselbst-
ständige Einrichtung der Kirchengemeinde einge-
stuft werden. Dies gilt insbesondere, wenn dem
Stiftungsrat die Letztentscheidung über die Ver-
wendung des Vermögens im Rahmen der Zweckbe-
stimmung zukommt.

Die von dem Förderkreis gesammelten Mittel stel-
len dann Vermögen der Kirchengemeinde/Gesamt-
kirchengemeinde dar.

e) Seniorengruppen („Altenwerk“)

Sofern sich diese Personengruppen keine eigene
Rechtsform gegeben haben, handelt es sich um

rechtlich unselbstständige Gruppierungen der Kir-
chengemeinde/Gesamtkirchengemeinde. Unterlie-
gen die von diesen Gruppierungen erwirtschafte-
ten Mittel und Spenden zweifelsfrei der Letztent-
scheidungsbefugnis – im Rahmen der Zweckbestim-
mung – des Stiftungsrates, kann das Vermögen beim
Katholischen Darlehensfonds eingelegt werden.

f) Bildungswerke

Die Bildungswerke in den Kirchengemeinden/Ge-
samtkirchengemeinden sind in der Regel nicht als
Zusammenschluss von Personen, sondern als un-
selbstständige Einrichtung der Kirchengemeinde/
Gesamtkirchengemeinde organisiert und treten auch
so in der Öffentlichkeit auf. Über die Verwendung
der von den Bildungswerken erwirtschafteten Mit-
tel (Teilnehmerbeiträge, Eintrittsgelder) entschei-
det der Stiftungsrat.

Werden Bildungswerke jedoch gemeinsam mit ande-
ren Kirchen oder Institutionen (bspw. als ökume-
nisches Bildungswerk) betrieben, wird im Regelfall
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) vor-
liegen. Auf die Ausführungen hierzu in B.1 wird
verwiesen. Die Mittel dieser gemeinschaftlichen Ein-
richtungen dürfen nicht beim Katholischen Darle-
hensfonds eingelegt werden.

g) Sonderfall: kfd-Gruppierungen / Frauenge-
meinschaften / Katholische Junge Gemeinde
(KjG)

Bei den Gruppierungen der kfd/Frauengemein-
schaften und der KjG ist zu unterscheiden:

– Handelt es sich um eine örtliche Gruppierung,
die sich dem kfd-Diözesanverband bzw. dem
KjG-Diözesanverband angeschlossen hat?

 Falls ja, ist die jeweilige örtliche Gruppie-
rung (gemäß der jeweiligen Verbandssat-
zung) jedenfalls formal als rechtlich selbst-
ständig bzw. als Teil des jeweiligen recht-
lich selbstständigen Diözesanverbandes an-
zusehen.

 Falls nein, kommt es mit Blick auf deren
rechtliche Selbstständigkeit mitunter maß-
geblich darauf an, ob sich die Gruppierung
eine eigene Satzung gegeben hat. Wenn
nicht, kann die Gruppierung grundsätzlich
als rechtlich unselbstständiger Teil der Kir-
chengemeinde angesehen werden, es sei
denn, es besteht eine völlig eigenständige
Organisationsstruktur, losgelöst von jegli-
chem Einfluss der Kirchengemeinden/Ge-
samtkirchengemeinden. Sollte eine eigene
Satzung ins Leben gerufen worden sein,
handelt es sich im Zweifel um eine recht-
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lich selbstständige Gruppierung. In diesen
Fällen sind die unter A.4 benannten An-
sprechpartner hierüber unverzüglich zu in-
formieren. Vermögen der jeweiligen Grup-
pierung darf erst dann beim Katholischen
Darlehensfonds angelegt werden, wenn der
Katholische Darlehensfonds der Einlage
ausdrücklich zugestimmt hat. Sofern bereits
Vermögen der Gruppe beim Katholischen
Darlehensfonds angelegt wurde, ist dies
ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

Wichtig:

Obwohl es sich bei denjenigen kfd-/KjG-Gruppie-
rungen, die sich den jeweiligen Diözesanverbänden
angeschlossen haben,  faktisch um rechtlich selbst-
ständige Gruppierungen bzw. um Teile der rechtlich
selbstständigen Diözesanverbände handelt, darf das
Vermögen dieser Gruppierungen beim Katholischen
Darlehensfonds angelegt werden. Es handelt sich
zwar formal nicht um Vermögen der Kirchenge-
meinde, sondern um Vermögen der Gruppierungen
bzw. Diözesanverbände. Gleichwohl ist das Vermö-
gen auf Grund weitreichender Aufsichts- und Ein-
griffsrechte des Erzbistums, aus Sicht einer wirt-
schaftlichen Betrachtung, (noch) als eigenes (beim
KDF einlagefähiges) Vermögen des Erzbistums an-
zusehen. Das Vermögen kann über die Einleger-
konten der Kirchengemeinde oder Einlegerkonten
der Verrechnungsstelle (Kassengemeinschaftskon-
ten) beim KDF angelegt werden. Eine Direktanlage
über eigene Konten unter dem Namen der KjG-/
kfd-Gruppierungen bzw. Frauengemeinschaften ist
ausgeschlossen.

3. Einzelfälle – Rechtlich selbstständige (nicht einla-
geberechtigte) Gruppierungen /Einrichtungen auf
Ebene der Kirchengemeinde

Grundsätzlich nicht einlageberechtigt sind sämtliche
örtlichen Gruppierungen, die sich körperschaftlich or-
ganisiert, eine eigene Satzung sowie eine eigene Orga-
nisationsstruktur (i. d. R. mit Vorstand und Mitglieder-
versammlung gegeben haben.

Hierzu gehören insbesondere:

– Pfadfinderinnen und Pfadfinder

– Kolpingwerk, Kolpingjugend, Kolpingsfamilien

– Bruderschaften

– CAJ

– Caritaskonferenz, Elisabethenkonferenz

– DJK (i. d. R. als Verein konstituiert)

– KAB

– Vinzenzkonferenz

– Landvolk (KLB), Landjugend (KLJB), Landfrauen
(KLFB).

Im Regelfall wird zivilrechtlich bei diesen kirchlichen
Gruppierungen vom Bestehen eines nicht eingetrage-
nen Vereines auszugehen sein. Hat eine Gruppierung
einen eingetragenen Verein gegründet, ist dieser eben-
falls nicht einlageberechtigt (vgl. hierzu Ziffer B.1).

C. Welches Vermögen darf beim Katholischen Dar-
lehensfonds eingelegt werden?

1. Grundsatz

– Die Kirchengemeinden, Gesamtkirchengemeinden
und Verrechnungsstellen dürfen nur kirchenge-
meindeeigenes Vermögen beim Katholischen Dar-
lehensfonds anlegen.

– Zum eigenen Vermögen gehört auch das Vermögen,
welches den rechtlich unselbstständigen Gruppie-
rungen zuzurechnen ist.

– Ein maßgebliches Entscheidungskriterium, ob es
sich um kirchengemeindeeigenes oder kirchenge-
meindefremdes Vermögen handelt, ist die Letztent-
scheidungsbefugnis des Stiftungsrates der Kirchen-
gemeinde über die Verwendung der jeweiligen Mit-
tel. Der Stiftungsrat der Kirchengemeinde muss
zweifelsfrei berechtigt sein, über die Verwendung
des Vermögens zu entscheiden. Ein Mitsprache-
recht oder ein Vorbehalt der Zustimmung einer recht-
lich selbstständigen Gruppierung zur Entscheidung
des Stiftungsrates ist für die klare Zuordnung des
Vermögens schädlich.  Dieses Vermögen kann nicht
beim Katholischen Darlehensfonds angelegt wer-
den. Hingegen kann ein reines Vorschlagsrecht oder
ein Anhörungsrecht einer selbstständigen Grup-
pierung/Einrichtung für die Zuordnung des Vermö-
gens zur Kirchengemeinde/Gesamtkirchengemeinde
als unschädlich eingestuft werden.

2. Beispiele für einlagefähiges Vermögen

– „Originäres“ Kirchengemeindevermögen – Schlüs-
selzuweisungen, Kirchensteuermittel, sonstige Zu-
schüsse bzw. Zuwendungen, die die Kirchenge-
meinde/Gesamtkirchengemeinde erhält.

– Überschüsse/Einnahmen aus Vermietung und Ver-
pachtung durch die Kirchengemeinde/Gesamtkir-
chengemeinde (Nicht: Mietkautionen – diese
dürfen nicht beim KDF angelegt werden).
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– Spenden/Zuwendungen zu Gunsten der Kirchenge-
meinde/Gesamtkirchengemeinde (Hinweis: Hierzu
gehören auch Spenden, die mit einer bestimmten
Zweckbindung versehen sind).

– Überschüsse/Einnahmen aus Veranstaltungen der
Kirchengemeinde/Gesamtkirchengemeinde.

Einnahmen aus Einrichtungen der Kirchengemein-
de/Gesamtkirchengemeinde – hierzu zählen bspw.
Kindertagesstätten, Gemeindehäuser oder auch
Bildungswerke – sind grundsätzlich Kirchenge-
meinde- bzw. Gesamtkirchengemeindevermögen
und stellen damit einlagefähiges Vermögen dar.
Dies gilt auch für Einnahmen aus Betrieben ge-
werblicher Art der Kirchen- bzw. Gesamtkirchen-
gemeinden (bspw. Photovoltaikanlagen). Etwas
anderes gilt, sofern die Einrichtung nicht durch die
Kirchengemeinde/Gesamtkirchengemeinde selbst
betrieben wird, sondern durch einen rechtlich selbst-
ständigen Dritten (vgl. hierzu die Ausführungen
unter B.1).

Hinweis:

Sofern auf Ebene der Kirchengemeinden/Gesamtkir-
chengemeinden Rücklagen gebildet werden um bspw.
rechtlich selbstständige (nicht einlageberechtigte)
Gruppierungen finanziell zu unterstützen, handelt es
sich bei diesen Rücklagen um Vermögen, das die Kir-
chengemeinde/Gesamtkirchengemeinde beim KDF
anlegen kann (kirchengemeindeeigenes Vermögen). In
dem Moment, in dem das Vermögen konkret der
rechtlich selbstständigen (nicht einlageberechtigten)
Gruppierung zugewiesen wird, ist das Vermögen un-
mittelbar an den jeweiligen Empfänger auszuzahlen.

3. Nicht einlagefähiges Vermögen

Die Abgrenzung zwischen einlagefähigem und nicht
einlagefähigem Vermögen ist im Einzelfall nicht ein-
fach. Dies gilt insbesondere für Fälle, in denen das
Vermögen von einem (selbst nicht einlageberechtig-
ten) Dritten an die Kirchengemeinde/Gesamtkirchen-
gemeinde zur Einlage beim Katholischen Darlehens-
fonds überwiesen wurde.

Von einer Übertragung/Übereignung des Vermögens
auf die Kirchengemeinde/Gesamtkirchengemeinde
wird zweifelsfrei nur dann auszugehen sein, wenn auch
der jeweilige Dritte das Vermögen mit dem Wissen und
Willen überweist, sein eigenes Vermögen zu vermin-
dern und das Vermögen der Kirchengemeinde/Ge-
samtkirchengemeinde zu mehren. Aus Sicht der Kir-
chengemeinde/Gesamtkirchengemeinde handelt es sich
dann im Moment des Vermögenszugangs grundsätzlich
um eigenes (einlagefähiges) Vermögen.

Wird die Überweisung seitens des jeweiligen Dritten
jedoch mit der Absicht bzw. vor dem Hintergrund
getätigt, damit nicht das eigene Vermögen zu mindern,
sondern durch Einlage beim Katholischen Darlehens-
fonds zu erhalten oder gar zu mehren, handelt es sich
um einen Sachverhalt, der sich für den Katholischen
Darlehensfonds steuerlich schädlich auswirkt und in-
sofern bereits auf Ebene der Einleger strikt zu unter-
binden ist. Die Kirchengemeinde legt dann im Zweifel
nicht ihr „eigenes“ Vermögen beim Darlehensfonds
ein, sondern verwaltet (treuhänderisch) fremdes
Vermögen. Auch aus Sicht des Katholischen Darlehens-
fonds handelt es sich dann um fremdes Vermögen.

Fremde Dritte sind sämtliche (Rechts-) Persönlich-
keiten, die nicht zum satzungsmäßig zugelassenen
Einlegerkreis gehören und auch keine rechtlich un-
selbstständige Einrichtung des berechtigten Einleger-
kreises darstellen.

Empfehlung zur Abgrenzung „fremdes“/„eigenes
Vermögen

Gerade zwischen (kirchlichen Förder-) Vereinen und
den Kirchengemeinden bestehen oftmals sehr enge
Verknüpfungen, die es erschweren, die Vermögenszu-
ordnung transparent nachzuvollziehen. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn Kirchengemeinden/Gesamt-
kirchengemeinden das von Vereinen überwiesene
Vermögen als ihr zugewendetes Vermögen verstehen,
die Vereine jedoch davon ausgehen, es handelt sich
(auch nach der Überweisung noch) um Vereinsver-
mögen.

Um Missverständnisse hierüber zu vermeiden, wird
seitens des Katholischen Darlehensfonds dazu auf-
gerufen, den Zuwendungs- bzw. Übereignungswillen
des Vereines seitens der Kirchengemeinden/Gesamt-
kirchengemeinden schriftlich nachzuhalten. Dies kann
bspw. durch klare Zweckangaben auf dem Über-
weisungsträger geschehen („Zuwendung an [KiGe]
für [konkreter Zweck]“). Bei Überweisungen seitens
des Vereines, die nicht klar zuordenbar sind, sollte
kurzfristig eine Bestätigung eingeholt werden, dass
es sich bei dem überwiesenen Betrag um der Kir-
chengemeinde/Gesamtkirchengemeinde zugewen-
detes Vermögen (ggf. auch mit Zweckbindung „zur
Verwendung für […]“) handelt.

Die Ordnung zur Führung von Einlegerkonten beim
Katholischen Darlehensfonds Freiburg i. Br. tritt zum
1. Januar 2020 in Kraft.

Msgr. Dr. Axel Mehlmann
Generalvikar
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Nr. 273

Caritas-Sammelwoche 2020

Die Caritas-Sammelwoche 2020 wird auch in diesem Jahr
wieder Ende September durchgeführt. Die einzelnen Ter-
mine sind:

1. „Caritas-Sammlung“ vom 19. bis 27. September 2020.
Leitwort: „Hier und jetzt helfen.“

2. „Caritas-Kollekte“ am Caritas-Sonntag, dem 27. Sep-
tember 2020, in allen Gottesdiensten in den Kirchen
und Kapellen.

Die Caritas-Sammlung ist die Chance für Kirchengemein-
den, Glauben und Handeln zu verknüpfen: „Was ihr für
einen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan
habt, habt ihr mir getan!“ Solidarität stiften, Brücken
bauen zwischen verschiedenen Welten innerhalb einer
Gemeinde, Not wenden – das ist unser gemeinsames
Anliegen mit der Caritas-Sammlung. Wir bitten Sie
herzlich, dafür in Ihrer Gemeinde zu werben!

Material und Unterstützung erhalten Sie beim Diözesan-
Caritasverband: Frau Stephanie Hagemann, Tel.: (07 61)
89 74 - 1 15 / Frau Sabine Wisser, Tel.: (0761) 89 74 - 1 09.

Nach Abschluss der „Caritas-Sammlung“ bitten wir um
Überweisung des Ergebnisses (ein Drittel verbleibt für
soziale Aufgaben in der Kirchengemeinde, ein weiteres
Drittel erhält der jeweilige örtliche Caritasverband) an den
Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e. V., Alois-
Eckert-Str. 6, 79111 Freiburg, IBAN: DE94 6602 0500
0001 7179 07, BIC: BFSWDE33KRL. Hierzu wird im
Oktober vom Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg
ein Abrechnungsformular mit Überweisungsträger an die
Kirchengemeinden verschickt. Bitte verwenden Sie nur
diesen Überweisungsträger.

Das Ergebnis der „Caritas-Kollekte“ überweisen alle
Kirchengemeinden unmittelbar und getrennt von allen
anderen Kollekten an die Erzdiözese Freiburg und bitte
nicht an den Caritasverband! Pfarreien, die im Bereich
der Stadt-Caritasverbände liegen, beachten bitte die dort
gültigen Sonderregelungen. Hinweise zur Weiterleitung
der Kollektengelder an die Erzdiözese finden Sie im Kol-
lektenplan (Amtsblatt Nr. 23/2019).

Erstellung von Zuwendungsbestätigungen

Für die „Caritas-Sammlung“ muss die Zuwendungsbe-
stätigung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck aus-
gestellt werden. Im Amtsblatt Nr. 15/2008, Erlass-Nr. 292,
der Erzdiözese Freiburg wurden Hinweise zur Ausstel-
lung von Zuwendungsbestätigungen allgemeiner Art und
im Amtsblatt Nr. 1/2014, Erlass-Nr. 229, die zu verwen-

denden Formulare für die Zuwendungsbestätigungen ver-
öffentlicht. Die Muster dürfen nicht verändert oder er-
gänzt werden.

Des Weiteren können Sie aus der veröffentlichten „Anla-
ge 2“ des Amtsblattes Nr. 15/2008 entnehmen, dass die
Caritas-Sammlung unter Fallgruppe 1 fällt, so dass grund-
sätzlich „kirchliche Zwecke“ und „wird von uns unmit-
telbar für den angegebenen Zweck verwendet“ anzukreu-
zen sind. Die im Amtsblatt Nr. 15/2008, Erlass-Nr. 292,
unter den Ziffern 1 bis 4 veröffentlichten Hinweise zur
grundsätzlichen Ausstellung von Zuwendungsbescheini-
gungen (Ziffer 1), eventuellen Dankesschreiben sowie de-
taillierte Hinweise zu den anzukreuzenden Fallgruppen
bei Kollekten und Sammlungen (Ziffer 3) sind zu beachten.

Die Grenze für den vereinfachten Spendennachweis liegt
bei 200,00 €. Bis zu diesem Betrag genügt als Nachweis
der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung
(Kontoauszug) eines Kreditinstituts.

Verwendung der Mittel der „Caritas-Sammlung“ vor Ort
(siehe auch Amtsblatt Nr. 9 vom 1. April 2008): Die Kir-
chengemeinden setzen ihre Mittel für caritative Zwecke vor
Ort, d. h. in der Pfarrei oder Kirchengemeinde, in der sie
gesammelt worden sind, ein. Dabei sind sie frei, sich Part-
ner bei der Erfüllung der caritativen Aufgaben zu suchen.

Die der Kirchengemeinde zustehenden Mittel aus der
Caritas-Sammlung dürfen nur für caritative Zwecke ver-
wendet werden, beispielsweise:

– Individualhilfen in Notlagen Einzelner oder von Fa-
milien mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt
im Bereich der Seelsorgeeinheit,

– Zuschüsse zu Kur- und Erholungsmaßnahmen, die von
der Caritas vermittelt werden, sofern für einen Teil-
nehmer die anfallende Eigenbeteiligung an den Kosten
zu hoch ist,

– Zuschüsse zum Einsatz von Familienpfleger/innen,
Dorfhelfer/innen usw., wenn die geforderte Eigenleis-
tung auch nach Ausschöpfen aller gesetzlichen oder
sonstigen Möglichkeiten zur Beihilfe nicht aufgebracht
werden,

– Aufwendungen und Erstattung von Unkosten bei Be-
suchsdiensten o. Ä.,

– Kosten für Schulung und Fortbildung von Helfern im
caritativen Bereich (z. B. bei Alten- und Krankenbe-
suchen),

– Unterstützung von örtlichen Selbsthilfegruppen, die
aus der Gemeinde/Seelsorgeeinheit heraus entstanden
oder vom örtlichen Caritasverband initiiert sind,
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– Übernahme der Elternbeiträge einzelner Kindergarten-
kinder, wenn diese weder über die Erziehungsberech-
tigten noch über das Sozialamt erhoben werden können
(zur Prüfung, ob staatlicherseits alle Möglichkeiten
ausgeschöpft sind, kann der Hinweis auf die Beratung
durch den Caritassozialdienst der örtlichen Caritasver-
bände hilfreich sein).

Die örtlichen Caritasverbände stehen bei Fragen der sach-
gemäßen Mittelverwendung gerne beratend zur Verfü-
gung.

Mittel aus der Caritas-Sammlung sollen nicht angespart
werden. Der Bestand soll höchstens einen Betrag umfas-
sen, der erfahrungsgemäß im Bereich der Pfarrei/Kirchen-
gemeinde im Laufe eines Jahres benötigt wird.

Wir möchten Sie herzlich bitten, sich für die Durchfüh-
rung der Caritas-Sammlung einzusetzen und es nicht nur
bei der Caritas-Kirchenkollekte zu belassen. Der Caritas-
verband ist bei der Erfüllung seiner vielfältigen Aufgaben
auf die Unterstützung der gesamten Bevölkerung ange-
wiesen. Setzen wir gemeinsam ein Zeichen! Wir danken
Ihnen.

Nr. 274

Ernennungen

Der Herr Erzbischof hat Herrn Norbert Grittner, Karlsruhe,
mit Wirkung vom 1. August 2020 zum Schuldekan des
Dekanates Karlsruhe ernannt. Diese Ernennung gilt bis
zum Ende des Schuljahres 2022/2023.

Der Herr Erzbischof hat Herrn Richard Obert, Herbolzheim,
mit Wirkung vom 1. September 2020 zum Schuldekan des
Dekanates Endingen-Waldkirch wiederernannt. Diese Er-
nennung gilt bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021.

Im Herrn sind verschieden

07. Aug.: Pfarrer i. R., Geistl. Rat Franz Josef Ehrath,
Breisach, † in Breisach

10. Aug.: Pfarrer i. R., Geistl. Rat Ernst Wichert, Freiburg,
† in Freiburg

Personalmeldungen


